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Kurtaxe – Neues Reglement – Rechung 
  
Am 6. August 2022 wurde das oben genannte Reglement den Eigentümern von 
Zweitwohnungen vorgestellt. 
Im Anschluss an diese Präsentation wurde es von der Urversammlung am 16. November 
2022 genehmigt und vom Staatsrat des Kantons Wallis am 1. März 2023 homologiert. 

Dieses Reglement ist auf unserer Website abrufbar: www.chamoson.ch/taxes 
  
Heute übermitteln wir Ihnen als Beilage die Rechnung, die gemäss diesem Reglement 
erstellt wurde, d.h. je nach Anzahl Zimmer in den Wohnungen. 
  
Die Zimmerzahl wurde anhand der uns vorliegenden Informationen und gemäss der 
Richtlinie des eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) ermittelt. 
“Als Zimmer gelten Räume wie Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer usw., mit einer Fläche von 
mindestens 4 m2 und einer Höhe zwischen dem Fussboden und dem Grossteil der Decken-
fläche von mindestens 2 m, welche als bauliche Einheit die Wohnung bilden. Zusätzliche, 
ausserhalb der Wohnung liegende, aber doch zu dieser gehörende Wohnräume fallen bei 
der Berechnung nicht in Betracht. Küchen, Kochnischen, Badezimmer, Toilettenräume, 
Reduits (Abstellräume), Gänge, Veranden usw. gelten ebenfalls nicht als Zimmer. Halbe 
Zimmer werden nicht gezählt”. 

  
Falls die Anzahl Zimmer nicht der Wirklichkeit entsprechen sollte, wollen Sie uns bitte innert 
30 Tagen darüber informieren, damit wir die Rechnung gegebenenfalls korrigieren können.  
  
Für weitere Angaben stehen wir gerne zur Verfügung 
  
Freundliche Grüsse  
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